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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In der Sitzung vom 10. Oktober 2002 gab der Präsident des Europäischen Parlaments bekannt, 
dass der Ausschuss für Wirtschaft und Währung die Genehmigung zur Ausarbeitung eines 
Initiativberichts gemäß Artikel 163 der Geschäftsordnung über den Beihilfenanzeiger 2001 
(Ausgabe vom Frühjahr 2002) erhalten hat; gleichzeitig erhielt der Ausschuss für Industrie, 
Außenhandel, Forschung und Energie die Genehmigung zur Ausarbeitung einer 
Stellungnahme.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung hatte in seiner Sitzung vom 21. November 2001 
Philippe A.R. Herzog als Berichterstatter benannt.

Der Ausschuss prüfte den Berichtsentwurf in seinen Sitzungen vom 10. Juli 2002, 26. August 
2002 und 7./8. Oktober 2002

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entschließungsantrag mit 20 Stimmen 
bei 10 Gegenstimmen und 1 Enthaltung an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Christa Randzio-Plath, Vorsitzende; José Manuel 
García-Margallo y Marfil, stellvertretender Vorsitzender; Philippe A.R. Herzog, 
stellvertretender Vorsitzender und Berichterstatter; Luis Berenguer Fuster (in Vertretung von 
Fernando Pérez Royo), Hans Blokland, Armonia Bordes, Hans Udo Bullmann, Richard 
Corbett (in Vertretung von Peter William Skinner), Den Dover (in Vertretung von Theresa 
Villiers gemäß Artikel 153 Absatz 2 der Geschäftsordnung), Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, 
Robert Goebbels, Mary Honeyball, Christopher Huhne,  Othmar Karas, Giorgos Katiforis, 
Werner Langen (in Vertretung von Christoph Werner Konrad), Alain Lipietz,  Astrid Lulling, 
Ioannis Marinos, Helmuth Markov (in Vertretung von Ioannis Patakis), David W. Martin, 
Miquel Mayol i Raynal, Barbara O'Toole (in Vertretung eines zu benennenden 
Vollmitglieds), Paolo Pastorelli (in Vertretung von Generoso Andria  gemäß Artikel 153 
Absatz 2 der Geschäftsordnung), Bernhard Rapkay, Amalia Sartori (in Vertretung von 
Jonathan Evans gemäß Artikel 153 Absatz 2 der Geschäftsordnung), Olle Schmidt, Helena 
Torres Marques, Bruno Trentin, Jaime Valdivielso de Cué (in Vertretung von Mónica 
Ridruejo) und Ieke van den Burg (in Vertretung von Pervenche Berès).

Die Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie ist 
diesem Bericht beigefügt.

Der Bericht wurde am 10. Oktober 2002 eingereicht.

Die Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen wird im Entwurf der Tagesordnung für 
die Tagung angegeben, auf der der Bericht geprüft wird.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Beihilfenanzeiger 2001 (Ausgabe 
vom Frühjahr 2002) (2002/0242(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Beihilfenanzeigers 2001 (Ausgabe vom Frühjahr 2002) (KOM(2002) 
242),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Anwendung der 
Gemeinschaftsregelung für Maßnahmen der Mitgliedstaaten zugunsten des 
Steinkohlenbergbaus im Jahr 2001 (KOM(2002) 176),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Anwendung der Entscheidung 
Nr. 2496/96/EGKS der Kommission zur Einführung gemeinschaftlicher Vorschriften über 
Beihilfen an die Eisen- und Stahlindustrie (Stahlbeihilfekodex) im Jahre 2001 
(KOM(2002) 145),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über den Stand der Arbeiten im Bereich der 
Leitlinien für staatliche Beihilfen im Rahmen der Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse (KOM(2002) 280),

– in Kenntnis des Beihilfenanzeigers 2001 (Ausgabe vom Herbst 2001) (KOM(2001) 782),

– in Kenntnis des XXXI. Berichts der Kommission über die Wettbewerbspolitik 2001 
(SEK(2002) 462),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. April 2002 zu der Mitteilung der 
Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die Umsetzung des 
Risikokapital-Aktionsplans1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2002 zu dem Entwurf einer 
Verordnung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 
Beschäftigungsbeihilfen2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Februar 2002 zu dem neunten Bericht der 
Kommission über staatliche Beihilfen in der Europäischen Union3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2001 zu der Mitteilung der 
Kommission „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“4,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Barcelona vom 15. und 
16. März 2002,

1 P5_TA(2002)0181
2 P5_TA(2002)0401
3 P5_TA(2002)0045
4 ABl. C 140E vom 13.6.2002, S. 153
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– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
„Produktivität: Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaften 
und Unternehmen“ (KOM(2002) 262)1 ,

– gestützt auf die Artikel 16, 86, 88 und 89 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 163 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie 
(A5-0353/2002),

A. in der Erwägung, dass die Politik im Bereich der staatlichen Beihilfen auf den Artikeln 
87-89 des EG-Vertrags, den Verordnungen des Rates von 1998 und 1999, den Leitlinien 
der Kommission und der Rechtsprechung basiert,

B. in der Erwägung, dass der Europäische Rat auf seinen Tagungen in Stockholm und 
Barcelona die Verpflichtung eingegangen ist, die Beihilfen zu senken und auf horizontale 
Ziele von gemeinsamem Interesse auszurichten,

C. in der Erwägung, dass die halbjährliche Veröffentlichung des Beihilfenanzeigers seit 2001 
ein wertvolles Instrument zur Erhöhung der Transparenz und zur Förderung der 
Diskussion ist,

D. in der Erwägung, dass die wichtigsten Daten des Beihilfenanzeigers vom Mai 2002 
folgende sind: erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten (der BIP-Anteil 
reicht von 0,46% im Vereinigten Königreich bis 1,44% in Finnland), Gesamtrückgang um 
21% in der Zeit von 1996-1998 bis 1998-2000, der aber ungleich verteilt ist (Rückgang 
nur in 11 von 15 Mitgliedstaaten), Anteil der Steuerbefreiungen am Gesamtbetrag: 25%, 
Rückgang der Regionalbeihilfen, durchschnittlicher Anstieg der „horizontalen“ Beihilfen 
von 25% auf 38%,

1. stellt fest, dass die Politik auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen Teil der 
Wettbewerbspolitik ist, aber auch andere Ziele der EU erfüllen muss, insbesondere 
Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung in Übereinstimmung mit der 
Strategie von Lissabon sowie Zusammenhalt;

2. unterstützt die Ziele einer Senkung der Beihilfen, die in unterschiedlichen Formen von 
den Staaten oder mit Hilfe staatlicher Mittel vergeben werden, den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen und bestimmte Unternehmen bzw. 
Produktionszweige bevorteilen;

3. unterstützt nachhaltig das Ziel des EU-Beihilfenrechts, einen fairen Wettbewerb innerhalb 
der Europäischen Union zu gewährleisten, und lehnt deshalb jede Art von 
Subventionswettlauf entschieden ab.

4. begrüßt, dass der Beihilfenanzeiger eine detaillierte Analyse der Lage in den einzelnen 
Mitgliedstaaten enthält, stellt aber fest, dass es wünschenswert wäre, wenn die 

1 ABl. noch nicht veröffentlicht
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notwendigen Daten für einen Vergleich zwischen den Verhaltensweisen der 
verschiedenen Länder vorgelegt würden; 

5. bedauert, dass die Beihilfen nicht unter dem Aspekt ihrer Wirksamkeit im Verhältnis zu 
den Zielen bewertet werden;

6. ist der Auffassung, dass die in dem von der Europäischen Kommission ausgearbeiteten 
Beihilfenanzeiger enthaltenen Zahlen und Analysen für eine Bewertung der mit den 
staatlichen Beihilfen erzielten Ergebnisse nicht ausreichen; fordert deshalb von der 
Kommission die Ausarbeitung einer Analyse der Entwicklung der staatlichen Beihilfen, 
die eine Bewertung der erzielten Ergebnisse gestattet;

7. fordert die Staaten auf, diese Bewertung vorzunehmen und Qualität und Vergleichbarkeit 
der Daten zu verbessern sowie die Berichte, die sie der Kommission vorgelegt haben, zu 
veröffentlichen, und fordert des Weiteren dazu auf, sich um bewährte Verfahren zu 
bemühen;

8. wünscht eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten, damit die Beschäftigungsbeihilfen im Rahmen der Koordinierung der 
nationalen Beschäftigungspolitiken verglichen und bewertet werden;

9. stellt fest, dass es zwischen den Staaten große Unterschiede bei der Definition und 
Inanspruchnahme der Regionalbeihilfen gibt; fordert, dass Statistiken aufgestellt werden, 
aus denen der Gesamtbetrag der nationalen und gemeinschaftlichen Beihilfen je 
Einwohner in den verschiedenen Regionen hervorgeht, so dass ein Vergleich möglich 
wird und auf den Zusammenhalt hingearbeitet werden kann;

10. ist der Ansicht, dass es nach dem vom Europäischen Rat in Barcelona an die 
Mitgliedstaaten gerichteten Aufruf, die Beihilfen an horizontalen Zielen von 
gemeinschaftlichem Interesse neu auszurichten, dringend notwendig ist, den Begriff 
„gemeinschaftliches Interesse“ entsprechend Kriterien zu präzisieren, die sich nicht nur 
auf den Prozentsatz der „horizontalen Beihilfen“ stützen, da die tatsächlichen 
Auswirkungen der Beihilfen bewertet werden müssen, sondern auch auf bestimmte 
sektorale Beihilfen;

11. stimmt mit der Kommission darin überein, dass die horizontalen Prioritäten Forschung 
und Entwicklung, Umwelt, KMU und Ausbildung und Beschäftigung sind;

12. ist beunruhigt wegen der schwerwiegenden Stagnation der Beihilfen für Forschung und 
Entwicklung,  was besonders Besorgnis erregend ist, wenn man den Rückstand und die 
immer größere Distanz der Europäischen Union gegenüber Japan und den Vereinigten 
Staaten in diesem Bereich berücksichtigt; hält ferner die Stagnation der  Beihilfen für 
Risikokapital für Besorgnis erregend; ist der Ansicht, dass die Dienststellen der 
Europäischen Kommission ihre Zusammenarbeit verstärken müssen, um 
Effektivitätskriterien unter besonderer Berücksichtigung der KMU und der 
Produktionsstufe festzulegen;

13. begrüßt den Anstieg der Beihilfen für die Umwelt, der sich fortsetzen muss, und wünscht 
eine Sachdiskussion über die Effektivitätskriterien;
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14. ist der Ansicht, dass die Freistellungen für kleinere Beihilfefälle insbesondere im Hinblick 
auf die sog. "de-minimis"-Regel überprüft werden sollten, und fordert eine Verdoppelung 
der bisherigen Schwellenwerte der "de-minimis"-Regel;

15. betont, dass der Gesamtrückgang der Beihilfen nicht zu Lasten strategischer Sektoren oder 
der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gehen darf;

16. begrüßt die Zustimmung des Rates zur Verlängerung der Beihilfen für den Kohlebergbau 
bis zum Jahr 2010;

17. stellt fest, dass für die Umstrukturierung und Modernisierung der Eisen- und 
Stahlindustrie in Polen und in der Tschechischen Republik beträchtliche Finanzmittel 
benötigt werden und dass dieser Bedarf weder mit staatlichen Beihilfen noch mit privatem 
Kapital gedeckt werden kann; hält den Stahlbeihilfekodex für völlig unzureichend und 
fordert eine fünfjährige Ausnahmeregelung; fordert von der Kommission die Vorlage 
eines Berichts über eine Strategie der EU für die Verhandlungen, die zurzeit in der OECD 
geführt werden, und für die Umstrukturierung in den MOEL; steht auf dem Standpunkt, 
dass dies den Beitritt nicht verzögern darf;

18. ist der Ansicht, dass die Umstrukturierungsbeihilfen generell nicht zur Entstehung von 
Überkapazitäten beitragen dürfen, sondern die Innovation, die Umstellung und die 
Ansiedlung neuer Tätigkeiten fördern müssen; unterstützt den von der Gyllenhammar-
Gruppe vorgeschlagenen Grundsatz, sie von Zusagen der Unternehmen, dass sie für diese 
Ziele eingesetzt werden, abhängig zu machen;

19. fordert die Einführung vergleichbarer Daten für die Beihilfen, die in den Großräumen 
dieser Welt gewährt werden, in den Bereichen, in denen ein weltweiter Wettbewerb 
herrscht, und insbesondere für die der WTO gemeldeten Exportbeihilfen;

20. begrüßt den Bericht der Kommission für den Europäischen Rat von Sevilla über die 
Leistungen der Daseinsvorsorge; fordert die Kommission auf, die Leitlinien des Urteils in 
der Rechtssache Ferring und des Europäischen Parlaments zu berücksichtigen, für das in 
Übereinstimmung mit seiner Entschließung vom 31.11.20011 finanzielle Ausgleiche aus 
öffentlichen Mitteln, die für von der öffentlichen Hand in den Mitgliedstaaten den 
Unternehmen auferlegte Leistungspflichten gewährt werden, keine Beihilfen sind und 
daher nicht angemeldet werden müssen; hält indessen einen auslegenden Text für 
erforderlich, um die Rechtssicherheit auf dem Markt und die freie Wahl der 
Organisationsform durch die öffentlichen Stellen (Ziffer 25) sicherzustellen; wünscht 
außerdem, dass im Beihilfenanzeiger Finanzmittel für die Leistungen der Daseinsvorsorge 
unabhängig davon erfasst werden, ob sie angemeldet werden oder nicht;

21. ist der Ansicht, dass im Hinblick auf die Leistungen der Daseinsvorsorge eine 
Klarstellung der Zulässigkeit staatlicher Leistungen, mit denen ausschließlich die 
Mehrkosten ausgeglichen werden sollen, erforderlich ist, und fordert eine Präzisierung, 
dass Beihilfevorschriften auf "nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten" keine Anwendung 

1 Ziffer 23 der Entschließung zu der Mitteilung der Kommission „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“, 
ABl. C 140E vom 13.6.2002, S. 72.
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finden; 

22. unterstützt die von der Kommission unternommenen Anstrengungen zur Klärung der 
Frage, ob die von der Primarolo-Gruppe als unlauterer Wettbewerb bezeichneten 
steuerrechtlichen Regelungen als staatliche Beihilfen betrachtet werden müssen, und 
fordert, dass dem Europäischen Parlament ein Bericht zu diesem Thema vorgelegt wird;

23. begrüßt, dass die Beitrittsländer bereits Berichte über staatliche Beihilfen veröffentlichen 
und unabhängige Kontrollstrukturen einführen; fordert eine gerechte Behandlung ihrer 
speziellen territorialen Steuerbefreiungsregelungen unter Berücksichtigung des 
Erfordernisses der Schaffung lebensfähiger Unternehmen; fordert des Weiteren, dass für 
die Regionen, die sich in großen Schwierigkeiten befinden, eine Lösung in Anlehnung an 
Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe c gefunden wird;

24. wünscht, dass die Revision der verfahrensrechtlichen Verordnungen1 die Rechtssicherheit 
für die bestehenden Beihilfen und die entstandenen Kosten auf der Grundlage der 
Verpflichtung zur Offenlegung und Transparenz erhöht;

25. fordert, dass die Verordnungen im Bereich der staatlichen Beihilfen der 
Gesetzgebungsbefugnis des Europäischen Parlaments und dem 
Mitentscheidungsverfahren unterworfen werden und dass das Konsultationsverfahren 
Anwendung findet, wenn es gravierende Probleme bei der Durchführung gibt;

26. ist der Ansicht, dass trotz der in Artikel 87 bis 89 EU-Vertrag geregelten Zuständigkeit 
der europäischen Organe für die Beihilfenkontrolle den Mitgliedstaaten und Regionen 
ausreichender Spielraum für eine ergänzende Regionalpolitik eröffnet werden muss; 
fordert deshalb eine Präzisierung des Beihilfebegriffs dahingehend, dass für das Vorliegen 
einer unzulässigen Beihilfe Wettbewerb und Handel in der EU spürbar beeinträchtigt sein 
müssen;

27. stellt fest, dass der Beratende Ausschuss der Mitgliedstaaten kein Mittel zur Förderung der 
Transparenz ist, und fordert, die Informationen über die staatlichen Beihilfen den 
repräsentativen Organisationen der Zivilgesellschaft auf regionaler, nationaler und 
gemeinschaftlicher Ebene vorzulegen und ihre Stellungnahmen einzuholen;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

1 Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 (ABl. L 142 vom 14.05.1998) und Verordnung (EG) 
Nr. 659/99 des Rates vom 22. März 1999 (ABl. L 83 vom 27. März 1999).
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BEGRÜNDUNG

Die Politik zur Kontrolle staatlicher Beihilfen ist ein wichtiger Bestandteil der 
Wettbewerbspolitik der Europäischen Union. Sie weist originelle Züge auf, was mit dem 
öffentlichen Charakter der Kontrollobjekte zusammenhängt, die nicht die Unternehmen, 
sondern die Nationalstaaten sind.

Die Legitimität der von der Kommission ausgeübten Kontrolle, die zunächst im EGKS-
Vertrag und anschließend im EG-Vertrag festgeschrieben wurde, leitet sich daraus ab, dass in 
einem gemeinsamen Markt der Wettbewerb nicht verfälscht werden darf. Sie wurde im 
Rahmen des Binnenmarkts und der WWU noch verstärkt. Heute muss diese Kontrolle dem 
Ziel der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft vor dem Hintergrund der 
Globalisierung Rechnung tragen.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Beihilfen nach Artikel 87 mit. Die 
Kommission entscheidet auf der Grundlage der vermuteten Auswirkungen auf den Markt, 
nicht anhand der von den Mitgliedstaaten angeführten Gründe, ob sie mit dem gemeinsamen 
Markt vereinbar sind oder nicht. Die Beihilfen im Sinne von Artikel 87 haben vier Merkmale: 
Sie werden direkt oder indirekt aus staatlichen Mitteln gewährt; sie verfälschen den 
Wettbewerb oder könnten ihn verfälschen; sie begünstigen bestimmte Unternehmen oder 
Produktionszweige, und sie beeinträchtigen den Handel zwischen den Mitgliedstaaten.

Seit 1999 nimmt der Rat in seine Grundzüge der Wirtschaftspolitik Empfehlungen zu den 
staatlichen Beihilfen auf. In Stockholm (Juni 2001) wurde das Ziel festgesetzt, bis 2003 das 
Gesamtvolumen der staatlichen Beihilfen im Verhältnis zum BIP zu senken, insbesondere 
was die ad hoc-Beihilfen und die sektoralen Beihilfen betrifft. Der Europäische Rat von 
Barcelona (März 2002) hat diese Ausrichtung bestätigt und dazu aufgerufen, „diese Beihilfen 
auf horizontale Ziele von gemeinsamen Interesse wie den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt auszurichten und sie nur bei eindeutig ermittelten Fehlentwicklungen des 
Marktes einzusetzen“.

Die Gemeinschaft verfügt nach den Verträgen über die ausschließliche Zuständigkeit, und die 
Kommission ist mit der Wahrnehmung dieser Zuständigkeit betraut. Der EuGH übt die 
juristische Kontrolle aus, und seine Rechtsprechung muss berücksichtigt werden. Der Rat 
verfügt über legislative Befugnisse (Artikel 89) und kann in außerordentlichen Fällen mit 
Einstimmigkeit tätig werden (Artikel 88 Absatz 2). 1998 hat er zum ersten Mal eine 
Verordnung auf der Grundlage des Artikels 89 des EG-Vertrags erlassen (VO 994/98), durch 
die Verordnungen zur Freistellung horizontaler Beihilfen von der Anmeldungspflicht 
genehmigt wurden. 1999 erließ er eine weitere verfahrensrechtliche Verordnung (VO 659/99). 
Die ersten Freistellungsverordnungen betrafen Beihilfen für KMU, Ausbildungsbeihilfen und 
„De-minimis“-Beihilfen. Weitere Verordnungen befinden sich in der Genehmigungsphase 
(Beschäftigungsbeihilfen). Auf der anderen Seite hält die Kommission an der traditionellen 
Methode der Bekanntmachung fest (Beihilfen für Risikokapital).

In der Zeit von 1988 bis 2001 hat die Kommission jährliche Berichte über die Politik im 
Bereich der staatlichen Beihilfen veröffentlicht. Um die Transparenz zu erhöhen und die 
Diskussion anzuregen, hat sie jetzt zwei neue Instrumente eingeführt, das Register der 
staatlichen Beihilfen und den Beihilfenanzeiger. Letzterer, der im März 2001 zum ersten Mal 
veröffentlicht wurde, löst jetzt die Jahresberichte ab. Damit wird eine systematischere 
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Analyse der Praktiken der Mitgliedstaaten möglich.

Diese Bemühungen um mehr Offenheit ermöglichen auch eine Diskussion, bei der den beiden 
großen Zielen in höherem Maße Rechnung getragen werden kann: Wettbewerb im 
Binnenmarkt und Ziele von Lissabon (weltweite Wettbewerbsfähigkeit der EU, nachhaltige 
Entwicklung und wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt).

Der hier zu untersuchende Beihilfenanzeiger vom Frühjahr 20021 enthält die aktualisierten 
Angaben für 2000. Er umfasst die staatlichen Beihilfen im Sinne des Artikels 87 des EG-
Vertrags, die nur von der Kommission geprüft werden, und die Beihilfen für die GAP und den 
Verkehrssektor, die allerdings spezifischen Regelungen unterliegen.

In dem vorliegenden Bericht werden auch die Berichte der Kommission über die staatlichen 
Beihilfen für den Kohlebergbau2 und die Eisen- und Stahlindustrie3 behandelt.

Im Beihilfenanzeiger werden die Daten in vier Abschnitte untergliedert: allgemeine Situation, 
Einhaltung der Verpflichtungen zur Ausrichtung auf horizontale Ziele, Bewertung der 
Einhaltung der Verfahren und Beleuchtung eines speziellen Bereichs (Forschung und 
Entwicklung im Dezember 2001 und KMU im Frühjahr 2002).

Die wichtigsten Feststellungen lauten wie folgt:

– Das Gesamtvolumen der Beihilfen (einschließlich der Beihilfen für die GAP und den 
Verkehrssektor) geht zurück. Es betrug im Jahr 2000 82 Milliarden €, was im 
Durchschnitt nur 0,99 % des BIP der EU entspricht. Die Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten nehmen ab, sind aber immer noch erheblich (BIP-Anteil von 0,46% im 
Vereinigten Königreich und 1,44% in Finnland).

– Betrachtet man die Verteilung der Beihilfen auf die Wirtschaftszweige, so ist festzuhalten, 
dass der Löwenanteil in den Verkehrssektor floss (39%, fast ausschließlich für die 
Eisenbahnen), gefolgt vom Verarbeitungssektor (29%), von Landwirtschaft und Fischerei 
(17%) und dem Kohlebergbau (9%). Bei der sektoralen Verteilung gibt es große 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten.

– Die Beihilfen (mit Ausnahme der Beihilfen für die GAP und den Verkehrssektor) wurden 
auf horizontale Ziele ausgerichtet (KMU, Umwelt, Forschung und Entwicklung, 
Beschäftigung und Ausbildung). Diese „horizontalen“ Beihilfen haben gegenüber 1996 
deutlich zugenommen und machten im Jahr 2000 47% aus mit starken Unterschieden 
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten.

– Die Regionalbeihilfen gehen in den meisten Ländern deutlich zurück, insbesondere jene 
für die Wiedervereinigung Deutschlands. Insgesamt machten sie im Jahr 2000 22% aus. 
Der Anteil der Regionalbeihilfen in den vier Kohäsionsländern erhöhte sich von 5% im 

1 KOM(2002) 242 – Beihilfenanzeiger, Ausgabe vom Frühjahr 2002.
2 KOM(2002) 176 – Bericht der Kommission über die Anwendung der Gemeinschaftsregelung für Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zugunsten des Steinkohlenbergbaus im Jahr 2001.
3 KOM(2002 145 – Bericht der Kommission über die Anwendung der Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS der 
Kommission zur Einführung gemeinschaftlicher Vorschriften über Beihilfen an die Eisen- und Stahlindustrie 
(Stahlbeihilfekodex) im Jahre 2001.
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Jahr 1996 auf 12% im Jahr 2000, was allerdings nicht signifikant ist, weil in diesen Wert 
seit 1998 die Irish Corporation Tax Eingang findet.

Die Kommission verzeichnete im Jahr 2001 über 1000 Anmeldungen bei einem Anstieg von 
100 im Agrarbereich, der auf die BSE-Krise zurückzuführen ist. 7% der abschließenden 
Entscheidungen waren negativ. Die zurückzufordernden Beihilfen (3,26 Milliarden €) 
konzentrieren sich auf zwei Länder (Deutschland und Italien).

Grenzen und Perspektiven

Der Beihilfenanzeiger ist ein wertvolles Instrument zur Förderung der Transparenz und der 
Kontrolle und eröffnet die Möglichkeit eines „benchmarking“. Da er aber auf Berichten der 
Mitgliedstaaten basiert, deren Ziele und statistische Methoden unterschiedlich sind, erlaubt er 
noch keinen wirklichen Vergleich.

Um einen wirklichen Vergleich vornehmen zu können, müsste man über den 
Beihilfenanzeiger hinausgehen, der nur die Beihilfen im Sinne von Artikel 87 erfasst. So 
werden z.B. die Beschäftigungsbeihilfen sehr oft in Form allgemeiner, nicht 
anmeldungspflichtiger Maßnahmen vergeben. Hinter dem Begriff der Regionalbeihilfen 
verbergen sich zahlreiche horizontale und sektorale Beihilfen. Die generell finanzschwachen 
Länder können ihren Regionen keine umfangreichen Beihilfen gewähren. Es wäre gut, wenn 
wir über die nötigen Informationen verfügen würden, um das Kriterium gezahlte Beihilfen pro 
Einwohner zugrunde legen zu können, wie es bereits im ersten Bericht der Kommission über 
den Zusammenhalt vorgeschlagen wurde. Im Beihilfenanzeiger müsste angegeben werden, 
wie hoch die für die Regionen bereitgestellten Gemeinschaftsmittel sind, so dass man 
feststellen kann, ob diese das niedrige nationale Beihilfenniveau ausgleichen, und es müssten 
auch die Regionalbeihilfen für die GAP, die Fischerei und den Verkehrssektor berücksichtigt 
werden.

Der Beihilfenanzeiger ermöglicht noch keine Bewertung der Beihilfen unter dem Aspekt ihrer 
Wirksamkeit im Verhältnis zu den gemeinsamen Zielen. Diese Maßnahme, die von der 
Kommission befürwortet wird, muss in den einzelnen Mitgliedstaaten beginnen. Mit dem Ziel 
der allmählichen Aufgabe der sektoralen Beihilfen zugunsten der sogenannten horizontalen 
Beihilfen (Forschung und Entwicklung, Umwelt, KMU, Beschäftigung und Ausbildung) 
sollen spezielle Unternehmensbeihilfen verhindert und die Untersuchung der externen 
Auswirkungen auf die Wirtschaft erleichtert werden, es reicht aber nicht aus, um die Qualität 
und Wirksamkeit der Beihilfen zu garantieren. Der Begriff „gemeinsames Interesse“ muss 
präzisiert werden, und die tatsächlichen Auswirkungen der horizontalen Beihilfen müssen 
genauso bewertet werden wie die der sektoralen Beihilfen.

Im Bereich der Beihilfen für Forschung und Entwicklung beispielsweise gibt es keine 
Qualitätsindikatoren. Im Umweltbereich werden die Beihilfen sehr großzügig vergeben, und 
ihre Tendenz ist steigend. Es ist an der Zeit, sich eingehend mit der Frage der 
Wirksamkeitskriterien auseinander zu setzen, um in Bezug auf die Marktbedingungen zu 
„sauberen und nachhaltigen“ Methoden zu gelangen.

Die Sicherstellung von Funktion und Qualität der Leistungen der Daseinsvorsorge ist für die 
Bevölkerungen und den Zusammenhalt eine Priorität. Die Beihilfen für die Leistungen der 
Daseinsvorsorge müssen erfasst werden, gleichgültig, ob es sich um „staatliche Beihilfen“ im 



RR\479510DE.doc 13/16 PE 314.977

DE

Sinne des Artikels 87 handelt oder nicht. Gemäß dem Urteil des EuGH in der Rechtssache 
Ferring und der Entschließung des Europäischen Parlaments (Bericht A5-0361/2001) sind 
finanzielle Ausgleiche für Leistungen der Daseinsvorsorge keine „Beihilfen“ im Sinne des 
Artikels 87 und daher nicht anmeldungspflichtig. Allerdings ist ein auslegender Text 
erforderlich, um die Rechtssicherheit auf dem Markt und die freie Wahl der 
Organisationsform durch die Gebietskörperschaften sicherzustellen.

Die Beihilfen werden größtenteils in Form von Zuschüssen vergeben, außer in zwei Ländern, 
in denen die Steuerbefreiungen überwiegen (Irland und Frankreich). Nach intensiven 
Bemühungen der Kommission und des Europäischen Parlaments haben die Mitgliedstaaten 
schließlich zugegeben, dass es steuerliche Regelungen gibt, die den Tatbestand des unlauteren 
Wettbewerbs erfüllen. Die Kommission hat etwa zwanzig der 66 von der Primarolo-Gruppe 
ermittelten Regelungen geprüft und ist zu dem Schluss gelangt, dass es sich zumindest bei 
dreien um Beihilfen handelt. Nach Ansicht des Berichterstatters sollte die Kommission auf 
diesem Weg fortfahren. Er fordert sie auf, eine systematische Prüfung durchzuführen und 
einen Bericht zu veröffentlichen.

Wir lenken die Aufmerksamkeit der Kommission auf die Anstrengungen der Beitrittsländer 
und die Ergebnisse, die bereits erzielt wurden, und auf die Notwendigkeit, sie gerecht zu 
behandeln. Was die am meisten benachteiligten Regionen betrifft, die über steuerliche 
Sonderregelungen verfügen, so muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die 
betreffenden Staaten nicht genügend Mittel besitzen, um ihnen zu helfen. Wir sind auch der 
Ansicht, dass der Stahlbeihilfekodex zur Lösung der schwierigen 
Umstrukturierungsprobleme, vor allem in Polen und in der Tschechischen Republik, völlig 
unzureichend ist, dass hier eine wirkliche Strategie erforderlich ist und dass dies die 
Erweiterung auf keinen Fall behindern darf.

Schließlich legen wir eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung der Verfahren und der 
Rechtssicherheit vor. Die Beihilfenpolitik der Mitgliedstaaten ist bis auf den Bereich der 
gemeinsamen Verkehrspolitik, für den das Mitentscheidungsverfahren gilt, nicht 
demokratisch legitimiert. Die Verordnungen sind aber – gleichgültig, ob es sich um die 
allgemeine Struktur der Beihilfen oder die Auslegung der Kompatibilitätsfrage handelt – von 
offenkundiger politischer Bedeutung, was auch die Kommission anerkennt. Der 
Berichterstatter schlägt daher vor, das Mitentscheidungsverfahren auf diese Verordnungen 
auszudehnen.
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7. Oktober 2002

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INDUSTRIE, AUßENHANDEL, 
FORSCHUNG UND ENERGIE

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung

zum Beihilfenanzeiger (Ausgabe vom Frühjahr 2002) 
(KOM(2002) 242 – 2002/2196(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Werner Langen

VERFAHREN

In seiner Sitzung vom 9. Juli 2002 benannte der Ausschuss für Industrie, Außenhandel, 
Forschung und Energie Werner Langen als Verfasser der Stellungnahme.

Der Ausschuss prüfte den Entwurf einer Stellungnahme in seinen Sitzungen vom 
10. September und 7. Oktober 2002.

In der letztgenannten Sitzung nahm er die nachstehenden Schlussfolgerungen mit 24 Stimmen 
bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Carlos Westendorp y Cabeza, Vorsitzender; Werner 
Langen, Verfasser der Stellungnahme; Niall Andrews (in Vertretung von Seán Ó Neachtain 
gemäß Artikel 153 Absatz 2 der Geschäftsordnung), María del Pilar Ayuso González (in 
Vertretung von Concepció Ferrer), Luis Berenguer Fuster, Gérard Caudron, Nicholas Clegg, 
Dorette Corbey (in Vertretung von Norbert Glante), Harlem Désir, Michel Hansenne, Hans 
Karlsson, Peter Liese (in Vertretung von Paul Rübig), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Hans-
Peter Martin (in Vertretung von Erika Mann), Eryl Margaret McNally, Elizabeth Montfort, 
Bill Newton Dunn (in Vertretung von Colette Flesch), Angelika Niebler, Reino Paasilinna, 
John Purvis, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Esko Olavi 
Seppänen, Roseline Vachetta, W.G. van Velzen, Myrsini Zorba und Olga Zrihen Zaari.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie ersucht den 
federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Punkte in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Vorlage des Beihilfenanzeigers vom Mai 2002 sowie die ergänzenden 
Dokumente zur Daseinsvorsorge, zum Steinkohlebergbau und zur Eisen- und 
Stahlindustrie als Beiträge zur Verbesserung der Transparenz und Vergleichbarkeit der 
staatlichen Beihilfen in den Mitgliedstaaten; der Beihilfenanzeiger soll dabei einen 
Überblick für staatliche Beihilfen in der Europäischen Union ermöglichen; eine 
Bewertung der Wirksamkeit der Beihilfen kann jedoch nicht Gegenstand des 
Beihilfenanzeigers sein;

2. unterstützt nachdrücklich das Ziel der kontinuierlichen Senkung der Beihilfen und der 
stärkeren Ausrichtung auf horizontale Ziele von gemeinsamem Interesse; horizontale 
Prioritäten von gemeinsamem Interesse sollen auch in Zukunft Forschung und 
Entwicklung, Umwelt, Ausbildung und Beschäftigung und die Förderung kleiner und 
mittlerer Unternehmen sein;

3. fordert die Kommission auf, in den nächsten Beihilfeanzeiger die Subventionen in den 
Beitrittsstaaten aufzunehmen und unter europäischen Beihilfegesichtspunkten zu 
bewerten;

4. ist der Ansicht, dass die Freistellungen für kleinere Beihilfefälle insbesondere im 
Hinblick auf die sog. "de-minimis"-Regel überprüft werden sollen, und fordert eine 
Verdoppelung der bisherigen Schwellenwerte der "de-minimis"-Regel;

5. ist der Ansicht, dass steuerrechtliche Sonderregelungen unter dem Gesichtspunkt 
staatlicher Beihilfen im nächsten Beihilfeanzeiger intensiver behandelt werden 
müssen;

6. fordert, dass künftig die Verordnungen im Bereich der staatlichen Beihilfen dem 
Mitentscheidungsverfahren unterworfen werden;

7. ist der Ansicht, dass trotz der in Artikel 87 bis 89 EU-Vertrag geregelten 
Zuständigkeit der europäischen Organe für die Beihilfenkontrolle den Mitgliedstaaten 
und Regionen ausreichender Spielraum für eine ergänzende Regionalpolitik eröffnet 
werden muss; fordert deshalb eine Präzisierung des Beihilfebegriffs dahingehend, dass 
für das Vorliegen einer unzulässigen Beihilfe Wettbewerb und Handel in der EU 
spürbar beeinträchtigt sein müssen;

8. unterstreicht, dass den Mitgliedstaaten die Definition der Daseinsvorsorgeleistungen 
obliegt und die von ihnen zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Mittel nur einer 
Missbrauchskontrolle durch die EU unterliegen;

9. ist der Ansicht, dass im Hinblick auf die Leistungen der Daseinsvorsorge eine 
Klarstellung der Zulässigkeit staatlicher Leistungen, mit denen ausschließlich die 
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Mehrkosten ausgeglichen werden sollen, erforderlich ist, und fordert eine 
Präzisierung, dass Beihilfevorschriften auf "nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten" keine 
Anwendung finden; 

10. unterstützt nachhaltig das Ziel des EU-Beihilfenrechts, einen fairen Wettbewerb 
innerhalb der Europäischen Union zu gewährleisten, und lehnt deshalb jede Art von 
Subventionswettlauf entschieden ab.


